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                        Mehrwertausgleich 

                        
                        
                        
    
    
    Seit 1. Januar 2018 gibt es im Kanton Luzern eine Mehrwertabgabepflicht. Dieser unterliegen sowohl Einzonungen als auch Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht und der Erlass oder die Änderung von Bebauungsplänen. Die Höhe der Mehrwertabgabepflicht liegt bei 20 Prozent. Massgebend für den Mehrwert ist die Differenz zwischen dem heutigen Verkehrswert und dem Verkehrswert nach der Planungsmassnahme.

Die Seite bietet eine Übersicht über die geltenden Grundlagen zum Mehrwertausgleich und liefert die wichtigsten Informationen zu der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Revison des Planungs- und Baugesetzes und der Planungs- und Bauverordnung zur Einführung des Mehrwertausgleichs.








    Materialien einblenden
    



    
    Materialien

    
    	Botschaft B 72 zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes mit Schwerpunkt Mehrwertausgleich vom 24. Januar 2017 B 72
	Erläuterung des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement zur Änderung der Planungs- und Bauverordnung vom 1. Dezember 2017 Erläuterungen
	Erläuterung des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement zur Änderung der Planungs- und Bauverordnung vom 12. Februar 2019 Erläuterungen
	Erläuterung des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement zur Änderung der Planungs- und Bauverordnung vom 14. Juni 2019 Erläuterungen
	Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat zu Anpassung der Regelung zur Abgabebefreiung beim Mehrwertausgleich, Entwurf Änderung des Planungs- und Baugesetzes B 157












    Erläuterungen zum Planungs- und Baugesetz einblenden
    



    
    Erläuterungen zum Planungs- und Baugesetz

    Erläuterungen zum Planungs- und Baugesetz

    Siehe Kapitel 4 der Erläuterungen PBG zu den §§ 105 - 105h










    Wegleitung und Muster einblenden
    



    
    Wegleitung

     

    	Wegleitung zum Mehrwertausgleich







    Muster

     

    Beauftragung von Sachverständigen

	Ernennung eines Sachverständigen, Anhörung der Parteien
	Beauftragung von Sachverständigen


Musterschreiben und -verfügungen bei Einzonungen

	Gewährung rechtliches Gehör zur Veranlagung
	Veranlagungsverfügung
	Einspracheentscheid
	Rechnungsstellung bei Fälligkeit
	Entscheid über Fälligkeit


Musterschreiben und -verfügungen bei Um- oder Aufzonungen in Gebieten mit Sondernutzungsplanpflicht oder bei Bebauungsplänen

	Gewährung rechtliches Gehör zur Veranlagung
	Veranlagungsverfügung
	Einspracheentscheid
	Rechnungsstellung bei Fälligkeit
	Entscheid über Fälligkeit


Verwaltungsrechtlicher Vertrag

	Mustervertrag (Raster)
	Mustervereinbarung Einzonung mit Absichtserklärung
	Mustervereinbarung projektbezogene Einzonung mit Absichtserklärung
	Mustervereinbarung kompensatorische Einzonung mit Absichtserklärung
	Mustervereinbarung kompensatorische Ein- und Auszonung bei gleicher Eigentümerschaft
	Mustervereinbarung kompensatorische Auszonung










                    

                    
                        
                        
                        
    
    
    	Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG
	Planungs- und Baugesetz, PBG
	Planungs- und Bauverordnung, PBV


Kontakt

	Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, Rechtsdienst
	Dienststelle Raum und Wirtschaft, Abteilung Raumentwicklung, Orts- und Regionalplanung
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                            Auf dieser Webseite werden zur Verbesserung der Funktionalität und des Leistungsverhaltens Cookies eingesetzt. Durch Klicken auf den OK-Button stimmen Sie der Verwendung von Cookies auf dieser Webseite zu.
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